
 
 

NEWS – Punkteführerschein am Bau 

 

Wichtige Information zur Einführung des Punkteführerscheins am Bau 

Ab dem 1. Oktober 2024 wird der sogenannte Punkteführerschein für Betriebe im Bauwesen 
eingeführt. Die entsprechenden Durchführungsbestimmungen wurden mit Rundschreiben INL 
23.09.2024 veröffentlicht. 

 

Wer ist betroffen (gemäß Art. 27 des Gesetzesdekrets Nr. 81/2008, Allegato X)? 

- Unternehmen und Selbstständige, die auf temporären oder mobilen Baustellen tätig 
sind (nicht unbedingt nur Baufirmen) 

- ausgenommen sind lediglich Betriebe, die ausschließlich Lieferungen oder intellektuelle 
Dienstleistungen erbringen (z.B. Architekten oder Ingenieure) sowie Unternehmen, die 
über die Qualifizierungsbescheinigung SOA Klasse III oder höher verfügen 

 

Anleitung zur Übergangsphase 

Für die Übergangsphase bis inklusive 31. Oktober 2024 sollte eine Eigenerklärung (siehe 
Anhang) mit einer Kopie des Ausweises via zertifizierter E-Mail (PEC) an das Nationale 
Arbeitsinspektorat (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) verschickt werden, in 
welcher die Voraussetzungen bestätigt werden.  

 

Wichtige Fristen und Maßnahmen 
Das Online-Portal zur Beantragung des endgültigen Punkteführerscheins wird erst Anfang 
Oktober freigeschaltet. Die Eintragung ins Portal muss spätestens bis zum 31. Oktober 2024 
erfolgen.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Erklärung um eine Eigenerklärung 
handelt. Falschangaben können Konsequenzen nach sich ziehen, einschließlich des Entzugs 
des Punkteführerscheins. 

 

Erklärungen 

Folgende Nachweise und Voraussetzungen sind zu erklären: 

1. Eintrag in die Handelskammer 

2. Nachweis der Arbeitnehmerschulung in den Bereichen Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz - nur für Betriebe mit Arbeitnehmern 

3. DURC (Nachweis der ordnungsgemäßen Beitragszahlung)  
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4. DURF (Nachweis steuerlicher Unbedenklichkeit) – kann beim Steuerberater angefragt 
werden 

5. Aktuelle Risikobewertung - nur für Betriebe mit Arbeitnehmern 

6. Benennung des Leiters des Arbeitsschutzdienstes (RSPP) - nur für Betriebe mit 
Arbeitnehmern 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne bei Ihrem Lohnsachbearbeiter melden. 

 



 
 

Anleitung Beantragung Punkteführerschein  

Der Zugang zur Beantragung des Punkteführerscheins ist mit heute aktiv – der Zugang erfolgt 
unter diesem Link:  

https://servizi.ispettorato.gov.it/ 

 

 

Der Zugang zum Portal muss mittels SPID oder CIE (elektronische Identitätskarte) erfolgen. Nach 
der Authentifizierung über SPID/CIE müssen sie den Dienst „Istanza Patente a Crediti“ 
auswählen (siehe Abbildung unten).  

 

 

Anschließend müssen sie den untenstehenden Punkt auswählen und auf weiter („avanti“) 
klicken:  
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Die Anwendung ermöglicht die Einreichung des Antrags, sowohl durch den gesetzlichen Vertreter 
oder Inhaber, als auch durch eine delegierte Person.  

Wenn Sie den Antrag als gesetzlicher Vertreter/Inhaber stellen bitte den dementsprechenden 
Punkt auswählen und die eigene Steuernummer (falls Einzelfirma) oder ansonsten die 
Steuernummer der Gesellschaft eingeben: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anschließend muss beim Punkt „Posta Elettronica Certificata“ die PEC-Mail angegeben werden: 

 

 

Danach sind folgende Nachweise und Voraussetzungen mittels Eigenerklärung zu erklären: 

1. Eintragung in die Handelskammer 
2. Nachweis der Arbeitnehmerschulung in den Bereichen Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz - nur für Betriebe mit Arbeitnehmern 
3. DURC (Nachweis der ordnungsgemäßen Beitragszahlung)  
4. DURF (Nachweis steuerlicher Unbedenklichkeit) – sofern nötig über Steuerberater 

anfordern 

Der Punkt e. laut untenstehender Abbildung betrifft das DURF. Das DURF ist grundsätzlich in den laut Art. 
17bis, Abs. 1, Dlgs. 241/1997 vorgesehenen Fällen nötig: 

• Die jährliche Schwelle der Werkverträge gegenüber dem Auftraggeber beträgt mehr als 200.000 €. 
Bei Subwerkverträgen hat man hier auf den Hauptvertrag abzustellen.  

• Der Auftrag betrifft vorwiegend Arbeitsleistung (Lohnkosten > 50% der Gesamtkosten) und wird am 
Sitz oder Baustelle des Auftraggebers ausgeführt 

• Es werden Wirtschaftsgüter (Material, Maschinen und Geräte) des Auftraggebers verwendet, oder 
welche auf diesen zurückzuführen sind (z.B. Auftraggeber hat diese gemietet). 
 

5. Aktuelle Risikobewertung - nur für Betriebe mit Arbeitnehmern 
6. Benennung des Leiters des Arbeitsschutzdienstes (RSPP) - nur für Betriebe mit 

Arbeitnehmern 



 
 

Der untenstehende Punkt b. betrifft die erfolgte Ausbildung der Mitarbeiter im Bereich 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.  

Der untenstehende Punkt d. der Besitz einer Risikobewertung. Der Punkt f. betrifft die erfolgte 
Ernennung des Verantwortlichen für den Arbeitsschutzdienst.  

Sofern die Punkte zutreffen und man im Besitz der erforderlichen Dokumente ist, kann das Feld 
„in possesso“ ausgewählt werden, ansonsten das Feld „non in possesso“ und es muss eine 
Begründung angegeben werden (z.B. „non obbligatorio“).  

Achtung: der Besitz der erforderlichen Unterlagen und Voraussetzungen wird bei der 
Antragsstellung mittels Eigenerklärung bestätigt; alle erforderlichen Unterlagen müssen im 
Unternehmen aufbewahrt und bei evtl. Kontrollen vorgezeigt werden können. 
Falschaussagen werden gemäß Art. 76 DPR 445/2000 strafrechtlich geahndet. Bei 
Antragsstellung muss man also im Besitz der erforderlichen Unterlagen (DURC, DURF) sein.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Die Anwendung ermöglicht anschließend die Generierung eines Entwurfs („bozza“), welcher 
noch bearbeitet werden kann.  

 

Sollten alle Daten korrekt eingegeben worden sein, kann anschließend auf „invia istanza“ geklickt 
werden. Achtung: Nach Versand können keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Nach 
der Übermittlung kann eine „ricevuta“ heruntergeladen werden. Diese muss aufbewahrt werden. 

 


